Vereinbarung einer Mediation nach der Streitlösungsordnung für das Bauwesen (SL Bau)

(Muster, vorgeschlagen vom Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein E.V. (DBV) 
sowie von der Deutschen Gesellschaft für Baurecht e.V.)

zwischen

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Vertretung, Adresse)


und 

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Vertretung, Adresse)


und

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Vertretung, Adresse)


Die Parteien vereinbaren hiermit, ein Mediationsverfahren nach der SL Bau in der Fassung vom 1. Januar 2010, Abschnitte I und II, durchzuführen. Die beigefügte SL Bau wird Vertragsbestandteil. Paragrafenangaben in dieser Vereinbarung beziehen sich auf die SL Bau.
I. Gegenstand der Mediation

	
	Das Mediationsverfahren wird bei allen Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertrag ____________, betreffend das Bauvorhaben ____________ durchgeführt.


	
	Das Mediationsverfahren wird im Zusammenhang mit dem Vertrag ____________, betreffend das Bauvorhaben ____________ zur Behandlung der/des streitigen Themenkomplexe/s ____________ durchgeführt. 



II. Auswahl der Mediatoren

Die Parteien vereinbaren die Beauftragung von 

Frau/Herrn 

_____________________________________________________________________


als Einzelmediator/in.

als Mediatorengremium.

Hinsichtlich der Ablehnung des Mediators und/oder der Unmöglichkeit der Aufgaben-erfüllung wird auf § 6 verwiesen.
III. Gerichtsverfahren und Verjährung der Ansprüche

1.
Mit der Dokumentation des Eingangs der Antragsschriften (§ 12 Abs. 1) durch den 
Mediator bis zur Verfahrensbeendigung wird die Verjährung der geltend 
gemachten Ansprüche gehemmt (§ 14).
2.
Ferner vereinbaren die Parteien, dass während der Durchführung der Mediation 
bis zu deren Beendigung auf die Anrufung eines ordentlichen Gerichts oder 
Schiedsgerichts verzichtet wird. Ausgenommen hiervon sind Arrest (§§ 916 ff. 
ZPO), Einstweilige Verfügung (§§ 935 ff. ZPO) und das selbständige Beweis-
verfahren (§§ 485 ff. ZPO).

3.
Die Parteien vereinbaren, dass laufende Gerichtsverfahren in Bezug auf die 
Streitigkeit, die Gegenstand der Mediation ist, während der Dauer der Mediation 
nicht weiter betrieben werden.

IV. Benennung als Zeuge oder Sachverständiger

Die Parteien vereinbaren, soweit Gegenstände der Mediation betroffen sind, den Mediator nicht als Zeugen oder Sachverständigen zu benennen.
V. Weitere Vereinbarungen
VI. Scheitern der Mediation

Für den Fall des Scheiterns der Mediation vereinbaren die Parteien ferner

	
	die Schlichtung nach der SL Bau in der Fassung vom 1. Januar 2010 gemäß beigefügter Vereinbarung.


	
	die Adjudikation nach der SL Bau in der Fassung vom 1. Januar 2010 gemäß beigefügter Vereinbarung.


	
	ein Schiedsgerichtsverfahren nach der SL Bau in der Fassung vom 1. Januar 2010 unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges gemäß beigefügter Vereinbarung. 


	Ort, Datum 
	
	Ort, Datum 

	
	
	

	Unterschrift
	
	Unterschrift

	
	
	

	Ort, Datum 

	

	Unterschrift

	Anlage
SL Bau


Mediatorenvertrag (SL Bau)

(Muster, vorgeschlagen vom Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein E.V. (DBV)
sowie von der Deutschen Gesellschaft für Baurecht e.V.)

zwischen

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Vertretung, Adresse)


und

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Vertretung, Adresse)


und

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Vertretung, Adresse)


– im folgenden Parteien genannt –
und 

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Adresse)


und

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Adresse)


– im folgenden Mediator genannt –
Die Parteien haben am ____________ unter Einbeziehung der Streitlösungsordnung für das Bauwesen (SL Bau) in der Fassung vom 1. Januar 2010 eine Mediationsvereinbarung getroffen.

Paragrafenangaben in diesem Vertrag beziehen sich auf die SL Bau.
Die Parteien und der Mediator vereinbaren, ein Mediationsverfahren gemäß Abschnitt I und II der SL Bau durchzuführen.

I. Gegenstand der Mediation

	
	Der Mediator wird für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertrag ____________, betreffend das Bauvorhaben ____________ bestellt.


	
	Der Mediator wird im Zusammenhang mit dem Vertrag ____________, betreffend das Bauvorhaben ____________ zur Behandlung der/des streitigen Themenkomplexe/s ____________ bestellt. 


II.
Pflichten der Parteien und des Mediators

Die Parteien und der Mediator übernehmen hiermit ausdrücklich die ihnen in der SL Bau zugeordneten Pflichten als persönliche Verpflichtung, insbesondere der Mediator die Pflicht zur Neutralität und Verschwiegenheit. Der Mediator erklärt, dass keine Tatsachen vorliegen, die Zweifel an seiner Unparteilichkeit oder Unabhängigkeit wecken können.
Die Parteien haben sich in ihrer Mediationsvereinbarung verpflichtet, den Mediator in einem nachfolgenden Schiedsgerichts- oder Gerichtsverfahren nicht als Zeugen oder Sachverständigen für Tatsachen zu benennen, die ihm während des Mediations-verfahrens offenbart wurden.
III.
Bevollmächtigungen

Die Partei _______________________ benennt als bevollmächtigten Ansprechpartner:
_____________________________________________________________________
Die Partei _______________________ benennt als bevollmächtigten Ansprechpartner:
_____________________________________________________________________
IV.
Beendigung des Mediatorenvertrages

Der Vertrag endet 
-
durch Verfahrensbeendigung nach § 13
oder

-
durch Vereinbarung der Parteien nach § 6 Abs. 6
oder

-
durch Rücktrittserklärung des Mediators nach § 6 Abs. 6. 

Nach Vertragsbeendigung hat der Mediator die ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen unverzüglich an die Parteien herauszugeben. 

V.
Honorar des Mediators

Die Vergütung und Auslagen richten sich nach §§ 8 und 9.

	
	Die Tätigkeit des Mediators wird mit einem Stundensatz von _______ EUR zzgl. Mehrwertsteuer abgegolten.


	
	Die Tätigkeit des Mediators wird mit einem Tagessatz von _______ EUR zzgl. Mehrwertsteuer abgegolten. 


Die notwendigen Fahrtkosten
-
_________ €/km für eigengenutzten PKW

-
_________ Klasse für Bahnfahrten 

-
_________ Class für Flugreisen

-
_________ Mietwagen

und Auslagen des Mediators sowie die Verfahrenskosten werden dem Mediator von den Parteien auf Nachweis erstattet. 

Die Vergütung, Kosten und Auslagen werden von den Parteien zu gleichen Teilen getragen. Die Parteien haften dem Mediator als Gesamtschuldner. 

Die Abrechnung erfolgt monatlich anhand eines Stunden-/Tagesnachweises sowie unter Beifügung von Belegen. 

Die Parteien verpflichten sich zur Zahlung binnen vier Wochen.

VI.
Besondere Vereinbarungen
	Ort, Datum 
	
	Ort, Datum 

	
	
	

	Unterschrift
	
	Unterschrift

	
	
	

	Ort, Datum 

	

	Unterschrift

	Anlage
SL Bau


Vereinbarung einer Schlichtung nach der Streitlösungsordnung für das 
Bauwesen (SL Bau) 

(Muster, vorgeschlagen vom Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein E.V. (DBV)
sowie von der Deutschen Gesellschaft für Baurecht e.V.)

zwischen

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Vertretung, Adresse)


und 

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Vertretung, Adresse)


und

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Vertretung, Adresse)


Die Parteien vereinbaren hiermit, ein Schlichtungsverfahren nach der SL Bau in der Fassung vom 1. Januar 2010, Abschnitte I und III, durchzuführen. Die beigefügte SL Bau wird Vertragsbestandteil. Paragrafenangaben in dieser Vereinbarung beziehen sich auf die SL Bau. 

I. Gegenstand des Schlichtungsverfahrens

	
	Das Schlichtungsverfahren wird bei allen Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertrag ____________, betreffend das Bauvorhaben ____________ durchgeführt.


	
	Das Schlichtungsverfahren wird im Zusammenhang mit dem Vertrag ____________, betreffend das Bauvorhaben ___________ zur Behandlung der/des streitigen Themenkomplexe/s ___________ durchgeführt. 


II. Auswahl der Schlichter

Die Parteien vereinbaren die Beauftragung von 

Frau/Herrn _____________________________________________________________________
als Einzelschlichter/in.


als Schlichtergremium.

Hinsichtlich der Ablehnung des Schlichters und/oder der Unmöglichkeit der Aufgabenerfüllung durch den Schlichter wird auf § 6 verwiesen.

III. Gerichtsverfahren und Verjährung der Ansprüche

1. Mit der Anrufung des Schlichters nach § 17 wird die Verjährung der geltend 
gemachten Ansprüche bis zur Verfahrensbeendigung gehemmt (§ 20). 

2. Ferner vereinbaren die Parteien, dass während der Durchführung der Schlichtung 
bis zu deren Beendigung auf die Anrufung eines ordentlichen Gerichts oder 
Schiedsgerichts verzichtet wird. Ausgenommen hiervon sind Arrest (§§ 916 ff. 
ZPO), Einstweilige Verfügung (§§ 935 ff. ZPO) und das selbständige Beweis-
verfahren (§§ 485 ff. ZPO).

3. Die Parteien vereinbaren, dass laufende Gerichtsverfahren in Bezug auf die 
Streitigkeit, die Gegenstand der Schlichtung ist, während der Dauer der 
Schlichtung nicht weiter betrieben werden.

IV. Benennung als Zeuge oder Sachverständiger

Die Parteien vereinbaren, soweit Gegenstände der Schlichtung betroffen sind, den Schlichter nicht als Zeugen oder Sachverständigen zu benennen. 
V. Schlichterspruch


Gemäß § 18 Abs. 3 ist der Schlichterspruch zwischen den Parteien verbindlich, wenn nicht eine der Parteien binnen zwei Wochen nach dessen Zustellung durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Schlichter widerspricht. 
VI. Schiedsgutachten


Gemäß § 21 können die Parteien den Schlichter mit einem Schiedsgutachten beauftragen. Hierfür ist eine gesonderte Schiedsgutachtervereinbarung abzuschließen.
VII. Weitere Vereinbarungen

VIII. Beendigung/Scheitern der Schlichtung
Für den Fall des Scheiterns der Schlichtung oder eines Widerspruchs gegen den Schlichterspruch vereinbaren die Parteien ferner: 
	
	die Adjudikation nach der SL Bau in der Fassung vom 1. Januar 2010 gemäß beigefügter Vereinbarung.


	
	ein Schiedsgerichtsverfahren nach der SL Bau in der Fassung vom 1. Januar 2010 unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges gemäß beigefügter Vereinbarung. 


	Ort, Datum 
	
	Ort, Datum 

	
	
	

	Unterschrift
	
	Unterschrift

	
	
	

	Ort, Datum 

	

	Unterschrift

	Anlage
SL Bau


Schlichtervertrag (SL Bau)

(Muster, vorgeschlagen vom Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein E.V. (DBV)
sowie von der Deutschen Gesellschaft für Baurecht e.V.)

zwischen

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Vertretung, Adresse)


und

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Vertretung, Adresse)


und

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Vertretung, Adresse)


– im folgenden Parteien genannt –
und 

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Adresse)


und

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Adresse)


– im folgenden Schlichter genannt –
Die Parteien haben am ____________ unter Einbeziehung der Streitlösungsordnung für das Bauwesen (SL Bau) in der Fassung vom 1. Januar 2010 eine Schlichtungsvereinbarung getroffen.

Paragrafenangaben in diesem Vertrag beziehen sich auf die SL Bau. 

Die Parteien und der Schlichter vereinbaren, ein Schlichtungsverfahren gemäß Abschnitt I und III der SL Bau durchzuführen.
I. Gegenstand der Schlichtung

	
	Der Schlichter wird für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertrag ____________, betreffend das Bauvorhaben ___________ bestellt.



	
	Der Schlichter wird im Zusammenhang mit dem Vertrag ____________, betreffend das Bauvorhaben ____________ zur Behandlung der/des streitigen Themenkomplexe/s ____________ bestellt. 


II.
Pflichten der Parteien und des Schlichters

Die Parteien und der Schlichter übernehmen hiermit ausdrücklich die ihnen in der SL Bau zugeordneten Pflichten als persönliche Verpflichtung, insbesondere der Schlichter die Pflicht zur Neutralität und Verschwiegenheit. Der Schlichter erklärt, dass keine Tatsachen vorliegen, die Zweifel an seiner Unparteilichkeit oder Unabhängigkeit wecken können. 

Die Parteien haben sich in ihrer Schlichtungsvereinbarung verpflichtet, den Schlichter in einem nachfolgenden Schiedsgerichts- oder Gerichtsverfahren nicht als Zeugen oder Sachverständigen für Tatsachen zu benennen, die ihm während des Schlich-tungsverfahrens offenbart wurden. 

III.
Bevollmächtigungen

Die Partei _______________________ benennt als bevollmächtigten Ansprechpartner:
_____________________________________________________________________
Die Partei _______________________ benennt als bevollmächtigten Ansprechpartner:
_____________________________________________________________________
IV.
Beendigung des Schlichtervertrages

Der Vertrag endet 

-
durch Verfahrensbeendigung nach § 19

oder

-
durch Vereinbarung der Parteien nach § 6 Abs. 6

oder

-
durch Rücktrittserklärung des Schlichters nach § 6 Abs. 6. 

Nach Vertragsbeendigung hat der Schlichter die ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen unverzüglich an die Parteien herauszugeben. 

V.
Honorar des Schlichters

Die Vergütung und Auslagen richten sich nach §§ 8 und 9.

	
	Die Tätigkeit des Schlichters wird mit einem Stundensatz von _______ EUR zzgl. Mehrwertsteuer abgegolten.



	
	Die Tätigkeit des Schlichters wird mit einem Tagessatz von _______ EUR zzgl. Mehrwertsteuer abgegolten. 


Die notwendigen Fahrtkosten

-
_________ €/km für eigengenutzten PKW

-
_________ Klasse für Bahnfahrten 

-
_________ Class für Flugreisen

-
_________ Mietwagen

und Auslagen des Schlichters sowie die Verfahrenskosten werden dem Schlichter von den Parteien auf Nachweis erstattet. 

Die Vergütung, Auslagen und Kosten werden von den Parteien zu gleichen Teilen getragen. Die Parteien haften dem Schlichter als Gesamtschuldner. 

Die Abrechnung erfolgt monatlich anhand eines Stunden-/Tagesnachweises sowie unter Beifügung von Belegen. 

Die Parteien verpflichten sich zur Zahlung binnen vier Wochen.

VI. Schiedsgutachten
Nach § 21 können die Parteien den Schlichter mit einem Schiedsgutachten beauftragen. Der Schlichter erklärt sich bereit, mit den Parteien eine Schiedsgutachter-vereinbarung abzuschließen und ein Schiedsgutachten zu erstellen. 

VII.
Besondere Vereinbarungen

	Ort, Datum 
	
	Ort, Datum 

	
	
	

	Unterschrift
	
	Unterschrift

	
	
	

	Ort, Datum 

	

	Unterschrift

	Anlage
SL Bau


Vereinbarung einer Adjudikation nach der Streitlösungsordnung für das Bauwesen (SL Bau) 

(Muster, vorgeschlagen vom Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein E.V. (DBV) 
sowie von der Deutschen Gesellschaft für Baurecht e.V.)

zwischen

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Vertretung, Adresse)


und 

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Vertretung, Adresse)


und

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Vertretung, Adresse)


Die Parteien vereinbaren hiermit, ein Adjudikationsverfahren nach der SL Bau in der Fassung vom 1. Januar 2010, Abschnitte I und IV, durchzuführen. Die beigefügte SL Bau wird Vertragsbestandteil. Paragrafenangaben in dieser Vereinbarung beziehen sich auf die SL Bau. 

I. Gegenstand der Adjudikation

	
	Das Adjudikationsverfahren wird bei allen Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertrag ____________, betreffend das Bauvorhaben ____________ durchgeführt.


	
	Das Adjudikationsverfahren wird im Zusammenhang mit dem Vertrag ____________, betreffend das Bauvorhaben ____________ zur Behandlung der/des streitigen Themenkomplexe/s ____________ durchgeführt. 


II. Auswahl der Adjudikatoren

Die Parteien vereinbaren die Beauftragung von 

Frau/Herrn _____________________________________________________________________

als Einzeladjudikator.


als Adjudikatorengremium.

Im Rahmen des § 22 Abs. 2 gilt auf Antrag einer Partei ein Bestimmungsrecht durch den Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein E.V. (DBV).

III. Gerichtsverfahren und Verjährung der Ansprüche

1.
Mit der Anrufung des Adjudikators nach § 23 wird die Verjährung der geltend 
gemachten Ansprüche bis zur Verfahrensbeendigung gehemmt (§ 29). 

2.
Ferner vereinbaren die Parteien, dass während der Durchführung der Adjudikation 
bis zu deren Beendigung auf die Anrufung eines ordentlichen Gerichts oder 
Schiedsgerichts verzichtet wird. Ausgenommen hiervon sind Arrest (§§ 916 ff. 
ZPO), Einstweilige Verfügung (§§ 935 ff. ZPO) und das selbständige Beweis-
verfahren (§§ 485 ff. ZPO).

3.
Die Parteien vereinbaren, dass laufende Gerichtsverfahren in Bezug auf die 
Streitigkeit, die Gegenstand der Adjudikation ist, während der Dauer der 
Adjudikation nicht weiter betrieben werden.

IV. Benennung als Zeuge und Sachverständiger

Die Parteien vereinbaren, soweit Gegenstände der Adjudikation betroffen sind, den Adjudikator nicht als Zeugen oder Sachverständigen zu benennen. 
V. Adjudikationsentscheidung und ihre Wirkungen

Die Parteien erklären ausdrücklich, die Regelungen der §§ 25, 26 und 28 zur Kenntnis genommen zu haben.

VI. Anwaltsvergleich

Für den Fall, dass die Parteien anwaltlich vertreten sind, sollen sie eine streit-beendende Vereinbarung in der Form eines vollstreckbaren Anwaltsvergleichs (§ 796 a ZPO) treffen.

VII. Weitere Vereinbarungen

VIII. Beendigung/Scheitern der Adjudikation

Für den Fall des Widerspruchs einer Partei gegen eine Adjudikationsentscheidung gemäß §§ 26 Abs. 3, 28 Abs. 1 oder der Beendigung gemäß § 27 vereinbaren die Parteien

	
	ein Schiedsgerichtsverfahren nach der SL Bau in der Fassung vom 1. Januar 2010 unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges gemäß beigefügter Vereinbarung.


	Ort, Datum 
	
	Ort, Datum 

	
	
	

	Unterschrift
	
	Unterschrift

	
	
	

	Ort, Datum 

	

	Unterschrift

	Anlage
SL Bau


Adjudikatorenvertrag (SL Bau)

(Muster, vorgeschlagen vom Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein E.V. (DBV) 
sowie von der Deutschen Gesellschaft für Baurecht e.V.)

zwischen

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Vertretung, Adresse)


und

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Vertretung, Adresse)


und

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Vertretung, Adresse)


– im folgenden Parteien genannt –
und 

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Adresse)


und

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Adresse)


– im folgenden Adjudikator genannt –
Die Parteien haben am ____________ unter Einbeziehung der Streitlösungsordnung für das Bauwesen (SL Bau) in der Fassung vom 1. Januar 2010 eine Adjudikationsvereinbarung getroffen. 

Paragrafenangaben in diesem Vertrag beziehen sich auf die SL Bau. 

Die Parteien und der Adjudikator vereinbaren, ein Adjudikationsverfahren gemäß Abschnitt I und IV der SL Bau durchzuführen.

I. Gegenstand der Adjudikation

	
	Der Adjudikator wird für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertrag ____________, betreffend das Bauvorhaben ____________ bestellt.


	
	Der Adjudikator wird im Zusammenhang mit dem Vertrag ____________, betreffend das Bauvorhaben ____________ zur Behandlung der/des streitigen Themenkomplexe/s ____________ bestellt. 


II.
Pflichten der Parteien und des Adjudikators

Die Parteien und der Adjudikator übernehmen hiermit ausdrücklich die ihnen in der SL Bau zugeordneten Pflichten als persönliche Verpflichtung, insbesondere der Adjudikator die Pflicht zur Neutralität und Verschwiegenheit. Der Adjudikator erklärt, dass keine Tatsachen vorliegen, die Zweifel an seiner Unparteilichkeit oder Unabhängigkeit wecken können. 

Die Parteien haben sich in ihrer Adjudikationsvereinbarung verpflichtet, den Adjudikator in einem nachfolgenden Schiedsgerichts- oder Gerichtsverfahren nicht als Zeugen oder Sachverständigen für Tatsachen zu benennen, die ihm während des Adjudikationsverfahrens offenbart wurden. 

III.
Bevollmächtigungen

Die Partei _______________________ benennt als bevollmächtigten Ansprechpartner:
_____________________________________________________________________
Die Partei _______________________ benennt als bevollmächtigten Ansprechpartner:
_____________________________________________________________________
IV.
Beendigung des Adjudikatorenvertrages

Der Vertrag endet 

-
durch Verfahrensbeendigung nach § 27

oder

-
durch Vereinbarung der Parteien nach § 6 Abs. 6

oder

-
durch Rücktrittserklärung des Adjudikators nach § 6 Abs. 6. 

Nach Vertragsbeendigung hat der Adjudikator die ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen unverzüglich an die Parteien herauszugeben. 

V.
Honorar des Adjudikators

Die Vergütung und Auslagen richten sich nach §§ 8 und 9.

	
	Die Tätigkeit des Adjudikators wird mit einem Stundensatz von _______ EUR zzgl. Mehrwertsteuer abgegolten.


	
	Die Tätigkeit des Adjudikators wird mit einem Tagessatz von _______ EUR zzgl. Mehrwertsteuer abgegolten. 


Die notwendigen Fahrtkosten
-
_________ €/km für eigengenutzten PKW

-
_________ Klasse für Bahnfahrten 

-
_________ Class für Flugreisen

-
_________ Mietwagen

und Auslagen des Adjudikators sowie die Verfahrenskosten werden dem Adjudikator von den Parteien auf Nachweis erstattet. 

Die Vergütung, Auslagen und Kosten werden von den Parteien zu gleichen Teilen getragen. Die Parteien haften dem Adjudikator als Gesamtschuldner. 

Die Abrechnung erfolgt monatlich anhand eines Stunden-/Tagesnachweises sowie unter Beifügung von Belegen. 

Die Parteien verpflichten sich zur Zahlung binnen vier Wochen.
VI.
Besondere Vereinbarungen

	Ort, Datum 
	
	Ort, Datum 

	
	
	

	Unterschrift
	
	Unterschrift

	
	
	

	Ort, Datum 

	

	Unterschrift

	Anlage
SL Bau


Vereinbarung eines Schiedsgerichts nach der Streitlösungsordnung für das Bauwesen (SL Bau)

(Muster, vorgeschlagen vom Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein E.V. (DBV) 
sowie von der Deutschen Gesellschaft für Baurecht e.V.)

zwischen

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Vertretung, Adresse)


und 

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Vertretung, Adresse)


und

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Vertretung, Adresse)


Die Parteien vereinbaren hiermit, ein Schiedsgerichtsverfahren nach der SL Bau in der Fassung vom 1. Januar 2010, Abschnitte I und V, unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs durchzuführen. Die beigefügte SL Bau wird Vertragsbestandteil. Paragrafen-angaben in dieser Vereinbarung beziehen sich auf die SL Bau. 

I. Gegenstand des Schiedsgerichtsverfahrens

	
	Das Schiedsgerichtsverfahren wird bei allen Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertrag vom ____________, betreffend das Bauvorhaben ____________ durchgeführt.


	
	Das Schiedsgerichtsverfahren wird im Zusammenhang mit dem Vertrag ____________, betreffend das Bauvorhaben ____________ zur Behandlung der/des streitigen Themenkomplexe/s ____________ durchgeführt. 




Das Schiedsgericht entscheidet auch über die Rechtswirksamkeit und den Geltungsbereich der Schiedsgerichtsvereinbarung.
Sollte ein ordentliches Gericht den Schiedsspruch aufheben, so kann die Partei, die einen Anspruch gegen die andere Partei auch weiterhin geltend machen will, dies nur dadurch tun, dass sie von neuem das Schiedsgerichtsverfahren einleitet. Für das neue Schiedsgericht gilt diese Schiedsgerichtsvereinbarung entsprechend. 

II. Anzahl der Schiedsrichter

	
	Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern.


	
	Das Schiedsgericht besteht aus einem Einzelschiedsrichter
.


III. Ort des Verfahrens

Die Parteien vereinbaren folgenden Ort des Verfahrens: ________________________
IV. Beitritt/Streitverkündung Dritter

Die SL Bau sieht ausdrücklich den Beitritt Dritter und die Streitverkündung (§§ 44 – 46) vor.

Die Parteien vereinbaren, dass Dritte, die ein rechtliches Interesse am Obsiegen einer Partei haben, dem Verfahren zur Unterstützung dieser Partei beitreten können.

Hat eine Partei die SL Bau mit Dritten vereinbart, ist sie berechtigt, diesen den Streit zu verkünden.

Hinsichtlich Verfahren und Wirkungen des Beitritts und der Streitverkündung gelten §§ 44 – 46.

V. Weitere Vereinbarungen

	Ort, Datum 
	
	Ort, Datum 

	
	
	

	Unterschrift
	
	Unterschrift

	
	
	

	Ort, Datum 

	

	Unterschrift

	Anlage
SL Bau


Schiedsrichtervertrag (SL Bau)

(Muster, vorgeschlagen vom Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein E.V. (DBV) 
sowie von der Deutschen Gesellschaft für Baurecht e.V.)

zwischen

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Vertretung, Adresse)


und

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Vertretung, Adresse)


und

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Vertretung, Adresse)


– im folgenden Parteien genannt –
und

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Adresse)


und

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Adresse)


und

	der/dem
	

	
	(vollständiger Name, Adresse)


– im folgenden Schiedsrichter genannt –
Die Parteien haben am ____________ unter Einbeziehung der Streitlösungsordnung für das Bauwesen (SL Bau) in der Fassung vom 1. Januar 2010 eine Schiedsgerichtsvereinbarung geschlossen. 

Paragrafenangaben in diesem Vertrag beziehen sich auf die SL Bau. 

Die vorstehend genannten Parteien und die Schiedsrichter/der Schiedsrichter vereinbaren hiermit, ein Schiedsgerichtsverfahren gemäß Abschnitt I und V der SL Bau durchzuführen. 

I. Gegenstand des Schiedsrichtervertrages

	

	Die/der Schiedsrichter werden/wird für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertrag ____________, betreffend das Bauvorhaben ____________ bestellt.


	
	Die/der Schiedsrichter werden/wird im Zusammenhang mit dem Vertrag ____________, betreffend das Bauvorhaben ____________ zur Behandlung der/des streitigen Themenkomplexe/s ____________ bestellt.


II. Pflichten der Parteien und der/des Schiedsrichter/s

Die Parteien und Schiedsrichter übernehmen hiermit ausdrücklich die ihnen in der SL Bau zugeordneten Pflichten als persönliche Verpflichtung, insbesondere der/die Schiedsrichter die Pflicht zur Unparteilichkeit und Unabhängigkeit gemäß §§ 1036 ff. ZPO. 

Die/der Schiedsrichter erklären/erklärt, dass keine Umstände vorliegen, die Zweifel an ihrer/seiner Unparteilichkeit oder Unabhängigkeit wecken können.

III. Haftung der/des Schiedsrichter/s

Die Haftung der Schiedsrichter/des Schiedsrichters richtet sich nach § 839 Abs. 2 BGB.
IV. Honorar der/s Schiedsrichter/s

Die Vergütung des Schiedsrichters/der Schiedsrichter bemisst sich gemäß § 48 in entsprechender Anwendung der Bestimmungen des Rechtsanwaltsvergütungs-gesetzes (RVG) mit Vergütungsverzeichnis (VV) in der jeweils bei Einleitung des Schiedsgerichtsverfahrens (§ 31) geltenden Fassung. Die Vergütung für den Vorsitzenden bzw. den Einzelschiedsrichter erhöht sich um 30 vom Hundert.

	Ort, Datum 
	
	Ort, Datum 

	
	
	

	Unterschrift
	
	Unterschrift

	
	
	

	Ort, Datum 

	

	Unterschrift

	Anlage
SL Bau


� falls mehr als zwei Parteien


� zutreffende Alternative bitte ankreuzen


� falls mehr als zwei Parteien


� falls mehrere Mediatoren


� zutreffende Alternative bitte ankreuzen


� falls mehr als zwei Parteien


� zutreffende Alternative bitte ankreuzen


� falls mehr als zwei Parteien


� falls mehrere Schlichter


� zutreffende Alternative bitte ankreuzen


� falls mehr als zwei Parteien


� zutreffende Alternative bitte ankreuzen


� falls mehr als zwei Parteien


� falls mehrere Adjudikatoren


� zutreffende Alternative bitte ankreuzen


� falls mehr als zwei Parteien


� zutreffende Alternative bitte ankreuzen


� Bei einem voraussichtlichen Gegenstandswert unter 100.000 € sollen sich die Parteien auf einen Einzelschieds-	richter einigen.


� falls mehr als zwei Parteien
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